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lhre Beschwerde über die Staatsanwaltschaft und die
Generalstaatsanwaltschaft Hambu rg

Sehr geehrter Herr Dr.

mit lhrer Eingabe beschweren Sie sich über die Staatsanwaltschäft und Generalstaatsan-
waltschaft Hamburg.

Hintergrund lhrer Eingabe ist ein gegen Sie geführtes Strafverfahren der Staatsanwaltschaft,

in dem lhnen zur Last gelegt worden ist, Sie hätten im Internet zu einer nicht angenteldeterr

Versammlung in Form einer Fahrradtour am 15.06.2007.aufgerufen.

Sie machen geltend, Sie hätten zwat auf lhrer Homepage für eine Veranstaltung gervorbett.

Diese sei jedoch in keiner Weise als Versammlung angelegt gewesen. Es sei auf jegliche

Kunclgebung unci sonsiige lviittei üei"Beeiiiflussur'g der öffentli'chen l"'!cli:u;':g ucr::illte i'".r''r:"

den. Sie seien auch.nicÄt Veranstalter der Radtoui. fs geOe keinen Hinweis, dass einer .9tra1''

tat begangen worden sei. Vielmehr seien einige Radfahrer in Wahrnehmung ihrer Grund-

rechte gemeinsam zum Eisessen oder Kaffeetrinken gefahren.

Der Eingabenausschuss hat lhr Anliegen in seiner Sitzung am 19.05.2008 eingehend bera-

ten; er nät Oer Bürgerschaft auf Grund dieser Beratung empfohlen, lhre Eingabe für "nicht'

abhilfefähig" zu erlilären. Die Bürgerschaft hat diese Ehpfelr[ing in ihrer Sitzung am
29.05.2008 angenommen.

Nach eingehender Prüfung des von lhnen vorgetragenen Sachverhalts konnte cJer'Einga:

benausschuss nicht davon ausgehen, dass das Verhalten der Staatsanwaltschaft und der

Generalstaatsanwaltschaft Hamburg zu beanstanden ist.
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lhnen wurde zur Last gelegt, als Urheber der Internetseite ,,www.critical-mass-hamburg.de"
zu einer nicht angemeldeten Versammlung in Form einer Fahrradtour am '15.06.2007 aufge-
rufen zu haben, die durch das Blockieren der Fahrbahn und Behinderung des motorisierten
Verkehrs ein öffentliches Zeichen für die Freiheit der Radfahrer zu setzen beabsichtigte.

Sie haben lhre Verantwortung für die lnternetseite nicht in Abrede gestellt. Nach Prüfung der
Sach- und Rechtslage und Feststellung eines konkreten Tatverdachts hat die Staatsanwalt-
schaft am 17 .08.2007 von der weiteren Verfolgung gemäß S 153 Abs. 1 Strafprozessord-
nung (SIPO) abgesehen.

Inwieweit die Feststellung des konkreten Tatverdachts hier zutreffend war, kann der Einga-
benausschuss im Rahmen des Eingabeverfahrens nicht abschließend prüfen.

Es ist nach Auffassung des Eingabenausschusses jedoch nicht abwegig, bei der Fahrradtour
am 15.06.2007 von einer Versammlung auszugehen. Nach den Erkenntnissen des Einga-
benausschusses sollte im Rahmen der Falrrradtour ein öffentliches Zeichen für die Freiheit
der Radfahrer gesetzt werden. Insoweit ist nicht auszuschließen, dass die Fahrradtour zum
Zweck der Meinungsbildung und Meinungsäußerung erfolgt ist.

Ob Sie tatsächlich als Veranstalter angesehen werden können, erfordert eine nähere Prü-
fung der Hintergründe des lhrer Eingabe zu Grunde liegenden Falles. Dies kann mit den dem
Eingabenausschuss zur Verfügung stehenden Mitteln jedoctr nicht erfolgen.

Insoweit wird deutlich, dass eine abschließende Klärung des von lhnen vorgetragenen Sacft-
verhaltes im Rahmen des Eingabeverfahrens nicht möglich ist. Der Eingabenausschuss sieht
jedoch keine Anhaltspunkte für ein willkürliches Handeln der Staatsanwaltschaft

Soweit Sie meinen, die Radtouren stellen die Wahrnehmung des Grundrechtes auf Hand-
lungsfreiheit gemäß Ar1.2 Abs. 1 Grundgesetz (GG) dar, weist der Eingabenausschuss dar-
auf hin, dass Fahrradtouren mit der eindeutigen Beabsichtigung der Störung des Straßen-
verkehrs auch in die Rechte der Autofahrer eingreifen.

Wenn Sie sichergehen inüci'iten, dass ih; i'{andeli, tahächlich keinc strafrechtlic!'ren.Klnse-
quenzen hat, haben.Sie die Möglichkeit, rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Der
Eingabenausschuss sah keine Möglichkeit, abschließend zu klären, inwieweit lhnen zukünf-
tig in strafrechtlicher Hinsicht Vonruürfe gemacht werden können.

Hinsichtlich der Frage, ob gegen eventuelle andere t/eranstalter oder Teilnehmer der Ver-
sammlung vom 15.06.2007 Ermittlungsverfahren wegen der damit in Zusammenhang ste-
henden Straftaten eingeleitet wurden, liegen dem Senat, der zu lhrer Eingabe Stellung ge-
nommen hat, keine Erkenntnisse vor.
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Alles in allem sah der Eingabenausschuss keine Möglichkeit, die mit lhrer Eingabe verbun-
denen Enruartungen zu erfüllen, und hat wie benannt entschieden.

Mit freundlichen Grüßen

tanof^,'{, [^-,
Wolfhard Ploog
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